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Sachverhalt

Im Sommer diesen Jahres fand eine Gebarungseinschau der Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung statt. Schwerpunktmäßig wurden die Haushaltsjahre 2009 und 2010 geprüft. 

Festgestellt wurde, dass die bereits bei der Gebarungseinschau im Jahr 2007 geforderte Gebührenanpassung nicht durchgeführt wurde. Im August diesen Jahres wurden deshalb seitens des Landes NÖ der Gemeinde die Bedarfszuweisungen gesperrt. Die Aufhebung der Sperre konnte vom Bürgermeister nur mit der Zusage einer Gebührenanpassung in den Bereichen der Hundeabgabe, Friedhofsgebühren und Wassergebühren erreicht werden.

Der Bereitstellungsbetrag beträgt seit 1.11.1990 € 1,82. Dieser ist eine verbrauchs-unabhängige Gebühr und darf max. 50 % des Jahresaufwandes der Wasserversorgung betragen. Derzeit beträgt sie in Fischamend 1,57%. Es ist daher beabsichtigt, den Bereitstellungsbetrag auf den durchschnittlichen Bereitstellungsbetrag des Landes NÖ auf € 11,60 anzuheben. Gemäß dem in Zusammenarbeit mit der Abt. Siedlungswasserwirtschaft des Amtes der NÖ Landesregierung ausgearbeiteten Betriebsfinanzierungsplanes wäre gleichzeitig die Wasserbezugsgebühr auf € 1,37/m³ anzuheben.   
Die Wasseranschlussabgabe beträgt seit 1.1.1994 € 7,23. Die Neukalkulation ergibt einen Einheitssatz von € 8,19. 

Bgm Mag. Ram stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden 

Antrag

Der Gemeinderat möge nachfolgende Wasserabgabenordnung beschließen:

WASSERABGABENORDNUNG

für die öffentliche Gemeindewasserleitung der Stadtgemeinde Fischamend
§ 1

In der Stadtgemeinde Fischamend werden folgende Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren erhoben:

a) Wasseranschlussabgaben

b) Ergänzungsabgaben

c) Sonderabgaben

d) Wasserbezugsgebühren

e) Bereitstellungsgebühren
§ 2

Wasseranschlussabgabe

(1) Der Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabe für den Anschluss an die öffentliche Gemeindewasserleitung wird gemäß § 6 Abs. 5 des NÖ Gemeinde-
wasserleitungsgesetzes 1978 mit € 8,19 festgesetzt. 


(2) Gemäß § 6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes eine Baukostensumme von € 8.099.904,-- und eine Gesamtlänge des Rohrnetzes von 34.600 lfm zugrunde gelegt.

§ 3

Ergänzungsabgabe
Bei Änderung der Berechnungsfläche für eine angeschlossene Liegenschaft wird eine Ergänzungsabgabe aufgrund der Bestimmungen des § 7 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 berechnet.

§ 4

Bereitstellungsgebühren

(1) Der  Bereitstellungsbetrag wird mit € 11,60 pro m³/h festgesetzt.


(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Nennbelastung des Wasserzählers (in m³/h) mal dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereitstellungsgebühr:


	Wasserzähler-

Nennbelastung in

m³/h
	Bereitstellungsbetrag in

€ pro m³/h
	Bereitstellungsgebühr in €

(Spalte 1 mal Spalte 2 = Spalte 3)

	3
	11,60
	     34,80

	7
	11,60
	     81,20


	20
	11,60
	   232,00

	30
	11,60
	   348,00

	70
	11,60
	   812,00

	100
	11,60
	1.160,00


§ 5

Sonderabgabe

(1) Eine Sonderabgabe gemäß § 8 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 ist zu entrichten, wenn wegen der Zweckbestimmung der auf der anzuschließenden Liegenschaft errichteten Baulichkeit ein über den ortsüblichen Durchschnitt hinausgehender Wasserverbrauch zu erwarten ist und die Gemeindewasserleitung aus diesem Grunde besonders ausgestaltet werden muss.

(2) Eine Sonderabgabe ist aber auch dann zu entrichten, wenn die auf einer an die Gemeindewasserleitung angeschlossenen Liegenschaft bestehenden Baulichkeiten durch Neu-, Zu- oder Umbau so geändert werden, dass die im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen zutreffen.

(3) Die Sonderabgabe darf den durch die besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht übersteigen.

§ 6

Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr

(1) Die Grundgebühr gemäß § 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird für 1 m³ Wasser mit  € 1,37 festgesetzt.

§ 7

Ablesungszeitraum

Entrichtung der Wasserbezugsgebühr

und der Bereitstellungsgebühr

(1) Die Wasserbezugsgebühr wird aufgrund einer einmaligen Ablesung im Kalenderjahr gemäß § 11 Abs. 1 und 2 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 berechnet. Der Ablesungszeitraum beträgt daher zwölf Monate. Er beginnt am 01.10. und endet mit 30.09.


(2) Für die Bezahlung der so berechneten Wasserbezugsgebühr werden vier Teilzahlungszeiträume wie folgt festgelegt:
1.

von 1.10.
    bis 31.12.
2.

von 1.1.
    bis 31.3.
3.

von 1.4.
    bis 30.6.
4.

von 1.7. 
    bis 30.9.
Die aufgrund der einmaligen Ablesung festgesetzte Wasserbezugsgebühr wird auf die Teilzahlungszeiträume zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die einzelnen Teilbeträge sind jeweils am 15. 11., 15. 2., 15. 5.  und 15. 8. fällig. Die Abrechnung der festgesetzten Teilzahlungen mit der aufgrund der Ablesung errechneten Wasserbezugsgebühr erfolgt im 1. Teilzahlungsraum jeden Kalenderjahres und werden die Teilbeträge für die folgenden Teilzahlungsräume neu festgesetzt.


(3) Die jährliche Bereitstellungsgebühr ist in gleichen Teilbeträgen gleichzeitig mit den Teilzahlungen für die Wasserbezugsgebühr zu entrichten.

§ 8

Umsatzsteuer

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Wasserabgabenordnung gelangt die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetzes 1994, in der jeweils geltenden Fassung zur Verrechnung.

§ 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung  tritt mit 01.02.2011 in Kraft. § 4 (Bereitstellungsgebühr) und § 6 (Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr) treten mit 1.10.2011 in Kraft. Für Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, ist der bisher geltende Abgabensatz anzuwenden. 

angeschlagen am:                                                    

abgenommen am:

                                                                     Der Bürgermeister

                                                                     Mag. Ram Thomas

Wechselrede:   StR Bayer, Bgm Mag. Ram, StR Ing. Rausch, GR Strauss, Bgm Mag. Ram, 
Beschluss:     Der Antrag wird angenommen
Abstimmungsergebnis:    14 Stimmen dafür  (Liste Ram, ÖVP)
                                     11  Gegenstimmen (SPÖ, Liste Schuh)
